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CHECKLISTE 

Hygienekonzept und Teststrategie  
Stand: 14.06.2021 

 

Um die Teilnahme am Zeltlager und Freizeiten im Sommer 2021 besonders abzusichern, geben wir euch folgende 

Beispielmaßnahmen an die Hand. Bitte vergleicht diese mit dem Platzwart, Hausleiter*in eurer Unterkunft, etc. 

 

Die beschriebenen Maßnahmen entsprechen dem Tag der Drucklegung der Anmeldung und müssen ggf. nach  

Pandemieverlauf angepasst werden. Bei Anpassungen informiert die Lagerleitung/Leitung die angemeldeten  

Teilnehmer*innen kurzfristig über eine angegebene Mailadresse/Notfalltelefonnummer.  

 

 

Doppelte Teststrategie vor Beginn und während des Zeltlagers /der Freizeit 2021 
 

 Alle Teilnehmer*innen unterziehen sich ca. 72 Stunden vor Antritt des Zeltlagers/der Ferienfreizeit einem 

Antigen-Schnelltest. Dabei kann auch ein Test nachgewiesen werden, der für Belange von Schule oder 

Beruf gemacht wurde. Im Falle eines Selbsttestes ist eine entsprechende „Bestätigung der 

Erziehungsberechtigten“ vorzulegen (Lasst es euch von den Erziehungsberechtigten unterschreiben). 

 

  Am Tag der Abreise werden alle Teilnehmer*innen mit einem weiteren Antigen-Schnelltest getestet.  

 

 Nur Teilnehmer*innen, die beide Schnelltests negativ nachweisen, können die Reise ins 

Zeltlager/Ferienfreizeit antreten. Bei einem positiven Schnelltest kann keine Mitreise stattfinden, solange 

kein negativer PCR-Zweittest vorgelegt werden kann.  

 

Während des Zeltlagers/der Freizeit wird weiter getestet 

 
 Während des Lagers/der Freizeit werden alle Teilnehmer*innen alle 72 Stunden erneut getestet.  

 

 Die Teilnehmer*innen des Zeltlagers/Freizeit bleiben wo immer möglich unter sich im Kontext des Zelt-

platzes/des Veranstaltungsplatzes. Zu anderen Personen wird der Mindestabstand eingehalten.  

 

 Personen, die aufgrund ihrer Funktion den Lagerplatz/ Veranstaltungsplatzes regelhaft verlassen oder im 

Kontext besonderer Hygienebedingungen aktiv sind (vor allem das Küchenteam), testen sich täglich per 

Selbsttest.  

 

 Genesene und vollständig geimpfte Personen mit entsprechendem Nachweis sind von der Testpflicht 

ausgenommen.  

 

 Im Falle eines positiven Tests im Verlauf des Zeltlagers/ Ferienfreizeit erfolgen alle sich daraus ergebenden 

Maßnahmen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt des Kreises __________ und dem Teilnehmer*innen, 

bzw. seinen/ihren Erziehungsberechtigten. 

 

 Ein positiver Schnelltest muss durch einen entsprechenden PCR-Test verifiziert werden. In diesem Fall 

müssen ggf. die Kontaktdaten der Teilnehmer*innen an das Gesundheitsamt des Kreises ________ 

übermittelt werden.  
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 Bis zur endgültigen Abklärung wird die*der Teilnehmer*in und ggf. seine/ihre Zeltgruppe/Freizeitgruppe 

von den übrigen Teilnehmer*innen separiert, dabei aber von mehreren Gruppenleiter*innen bzw. der/die  

Lagerleitung begleitet.  

 

 Über alle Schritte, die im Falle eines positiven Tests von der Lagerleitung unternommen werden, werden 

alle Eltern und Teilnehmer*innen unmittelbar und transparent informiert.  

 

 

Hygienebedingungen bei der Anreise und auf dem Zeltplatz/ Veranstaltungsplatz 
 

 Während der gemeinsamen Anreise im Reisebus muss von allen Mitfahrenden eine medizinische oder FFP-

2-Maske getragen werden. Es werden regelmäßige Pausen gemacht, in denen außerhalb des Busses keine 

Maske getragen werden muss.  

 

 Die Teilnehmer*innen werden inzidenzabhängig in Zeltgruppen/Schlafräumen eingeteilt. Ausschlaggebend 

für die Zelteinteilung/Schlafunterkunft ist die Inzidenz des Kreises ________ am Tag des 

Lagerbeginns/Freizeitbeginns.  

Wir empfehlen nicht mehr als 6 Kinder pro Zimmer/Schlafraum. 

 

 Zwischen den einzelnen Zeltgruppen/Schlafgruppen sollte nach Möglichkeit Abstand gewahrt werden, 

sofern die Inzidenzsituation dies als notwendig vorgibt.  

 

 Auf dem Lagerplatz/ Veranstaltungsplatz herrscht keine Maskenpflicht. Nur in den gemeinsam genutzten 

Sanitäreinrichtungen ist eine medizinische Maske zu tragen, sofern sie nicht für eine Hygienehandlung 

(duschen, Zähneputzen) abgenommen werden muss.  

 

 Im Haus/Schlafräumen ist das Hygienekonzept des Hauses zu beachten. 

 

  Die Duscheinrichtungen werden nach einem abgestimmten Zeitplan nur innerhalb der 

Zeltgruppen/Schlafgruppen aufgesucht. Nach der Benutzung durch eine Zeltgruppe/Raumgruppe werden 

die Duschen (mindestens 1x/Tag) gereinigt und desinfiziert.  

 

 Die Toilettenanlagen und die zugehörigen Waschgelegenheiten werden täglich dreimal gereinigt und 

desinfiziert.  

 

 Alle Mahlzeiten werden unter Hygienebedingungen durch das Küchenteam zentral zubereitet und 

ausgegeben.  

 

  Alle Küchenutensilien und alles Geschirr der Teilnehmer*innen werden nach den Mahlzeiten zentral bei 

mindestens 70 Grad Wassertemperatur gereinigt. Alle Oberflächen im Küchenbereich werden vor und nach 

jeder Mahlzeit desinfiziert.  

 

 Möglichkeiten zur Handdesinfektion sowie Ersatzmasken werden von der Lagerleitung/Leitung frei 

zugänglich zur Verfügung gestellt. Eigene Masken (medizinisch oder FFP2) können nach Wunsch 

mitgebracht werden.  


